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RATSERKANNTNIS[VON AMMANN BZW. STABFÜHRER1 UND RAT DER STADT
ZUG] BEZÜGLICH DES GETREIDEHANDELS IM KAUFHAUS[EBEN¬
DA]

"Demnach Mgghh . mit bedauren Vernommen , Wasgestalten in unserm Kauf-
hauss , unter dem Nahmen des nothwendigen haussbrauchs allerhand Vörtel



und Vorkhauff getrieben werden , als lassen hochermeldt Mgghh . mänig-

lich Warnen und gebieten , dass Keiner fürthin , absonderlich bey sol¬

chen Zeiten auf einmahl mehrers als 2 oder 3 Müth , Zu unterschiedli¬

chen mahlen aber nit mehrers als 6 Müth , für sein haussbrauch in dem

Kauffhauss einzukauffen befugt seyn solle . Anbey neüerdingen aller

Vorkauff in ermeltem Kauffhauss , auch nach dem Marckt Völlig Verbot-

ten , und männiglichen abgeschlagen seyn solle . Bey Straff und Verlurst

des Kernens . Weisst sich allso jeder Zu Verhalten . "

1) Stabführer war damals Fidel Zurlauben.

Von Stadtschreiber Heinrich Damian Leonz Zurlauben
AH 106 , 132 - Blatt 132 v  leer
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